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§ 63e VBG
 VBG - Vertragsbedienstetengesetz 1948

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.03.2025

§ 63e.

Auf Grund der mit der Tätigkeit im Bereich der Gesundheits- und Krankenp3ege verbundenen besonderen

Erschwernisse und Gefahren erhalten die der Verwendungsgruppen gk3 und gk4 zugeordneten Bediensteten eine

Erschwernis- und Gefahrenzulage von monatlich 163,7 Euro.
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